
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 08.05.2006 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/360 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 18.05.2006 

 
 

 

Betreff: Bestellung eines Ratsmitgliedes für den Sparkassenbeirat der 

Sparkasse Westmünsterland gemäß § 113 Abs. 2 GO NW 
 

 

FB/Az.: I/41.063-01 
 

 

Bezug:  
 

 

 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:   

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 113 Abs. 2  GO NW wird neben dem Bürgermeister das Ratsmitglied N.N. als 
Vertreter für den Sparkassenbeirat der Sparkasse Westmünsterland bestellt. 

 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der Vorstand der Sparkasse Westmünsterland hat in Abstimmung mit dem Verwaltungs-
rat beschlossen, einen Sparkassenbeirat einzurichten. In diesem soll ein vertiefter, für die 
Entwicklung des regionalen Wirtschaftsraums und der Sparkasse vielseitig nutzbringen-
der Erfahrungsaustausch etabliert werden. Der Bürgermeister der Gemeinde Rosendahl 
sowie ein Vertreter des Rates der Gemeinde Rosendahl sollen auf Wunsch des Vorstan-

des Mitglieder des Beirates sein. Auf das als Anlage I beigefügte Schreiben der Sparkas-

se Westmünsterland vom 10. März 2006 mit der als Anlage II beigefügten Beiratsord-
nung wird verwiesen. 
 
Die Vertretung der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, 
Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personen-
vereinigungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, erfolgt grundsätzlich durch einen vom 
Rat bestellten Vertreter (§ 113 Abs. 2 Satz 1 GO). 
 



 - 2 - 
Für die Wahl des vom Rat zu bestellenden Vertreters gilt § 50 Abs. 2 GO. Gewählt ist die 
vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Hier-
bei sind aber die Ausschließungsgründe gemäß § 3 der Beiratsordnung in Verbindung mit 

§ 12 Sparkassengesetz (Anlage III) zu beachten.  
 
Die Bestellung von Stellvertretern ist gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 der Beiratsordnung nicht 
vorgesehen. 
 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Roters 
Sachbearbeiterin 

Gottheil 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlagen: 
 

Anlage I - Schreiben der Sparkasse Westmünsterland vom 10. März 2006. 

Anlage II - Beiratsordnung des Sparkassenbeirates der Sparkasse Westmünsterland 

Anlage III - Ausschließungsgründe gem. § 12 SpkG NW (Auszug) 
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